
Fallbeispiele

1. Herr D. kommt in die Beratung, weil ihm sein Sachbearbeiter bei der Ausländerbehörde gesagt habe, er dürfe in Deutschland nicht arbeiten, denn er habe in seinem Asylverfahren über seine Staatsangehörigkeit getäuscht. Das hat ihn auch deswegen besonders hart getroffen, weil er so froh darüber war, dass er trotz seiner Gehbehinderung, der Grad der Behinderung betrage 70%, eine Stelle gefunden hat. Auch seine deutsche Verlobte, die ein Kind von ihm erwartet, war über die Stelle so glücklich gewesen. 

Auf Nachfrage berichtet er, dass er vor drei Jahren aus Tschetschenien nach Deutschland geflohen sei. Sein Asylantrag wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt, der dagegen eingelegt Eilantrag blieb erfolglos. Das BAMF hatte die Ablehnung als offensichtlich unbegründet insbesondere darauf gestützt, dass seine Angaben zu seinem Herkunftsland nicht glaubhaft seien, da er keine Einzelheiten über die dortigen Lebensverhältnisse berichten konnte. 

2. Die 19jährige Frau B. möchte gern eine betriebliche Berufsausbildung als Automechanikerin machen, sie hat sogar schon eine Ausbildungsstelle gefunden. Sie lebt mit ihrer Mutter seit ihrem zweiten Lebensjahr in Deutschland und hat eine Duldung. Ihre Mutter habe ihr immer gesagt, dass sie staatenlose Palästinenser seien und aus dem Libanon nach Deutschland gekommen wären. Das Problem sei nur, dass die Ausländerbehörde der Ausfassung sei, dass ihre Familie aus der Türkei stammte; es gäbe hierüber sogar Unterlagen. Auch beim Arbeitsamt wurde ihr gesagt, dass sie das mit der Ausbildung vergessen könne.  

3. Frau N. aus Mali ist Teilnehmerin eines über den ESF geförderten Arbeitsmarktprojekts und könnte an einem über das Projekt vermittelten Qualifizierungspraktikum in einer Gärtnerei teilnehmen. Seit ca. 5 Jahren hat sie eine Duldung. Bisher hatte die Ausländerbehörde ihr immer gesagt, sie könne keine Arbeitserlaubnis bekommen, da sie doch mutwillig ihren Pass vernichtet habe; sie solle zur Botschaft gehen und sich dort einen Pass besorgen. Das habe sie dann auch versucht, doch weiter als bis in die Eingangshalle sei sie nicht gekommen. Obwohl sie darum gebeten hatte, war der Mann an der Pforte nicht bereit gewesen, ihr eine schriftliche Bestätigung über ihre Vorsprache zu geben. Als sie das der Ausländerbehörde mitgeteilt habe, wurde ihr gesagt, dass sie ihr gar nicht glauben würden, dass sie bei der Botschaft war, dass sie an der ganzen Situation selbst schuld sei und dass sie eben weiter versuchen müsse. Frau N. fragt, was sie tun solle.

4. Frau S. ist iranische Staatsangehörige und seit 3 Jahren in Deutschland. Kürzlich hat das OVG den Antrag auf Zulassung der Berufung in ihrem Asylverfahren ablehnt mit der Folge, dass sie jetzt eine Duldung hat. Sie möchte, da sie drei kleine Kinder hat, gern einen Minijob als Aushilfe in einem Kiosk machen. Die Ausländerbehörde hat aber mitgeteilt, dass sie jetzt an ihrer Abschiebung mitwirken und ein Heimreisepapier beantragen müsse. Frau S., die u.a. wegen ihres Einsatzes für Frauenrechte den Iran verlassen musste, sagt, dass dies sinnlos sei, da sie kein Foto von sich mit einem Schleier machen lassen würde und sie gehört habe, dass ohne ein solches Foto ohnehin keine iranischen Papiere ausgestellt werden würden. Außerdem müsse man doch eine Erklärung dahingehend abgeben, dass man freiwillig in den Iran zurückkehren wolle. Da dies in ihrem Fall eine Falschaussage wäre, käme das für sie nicht in Betracht.  Frau S. geht davon aus, dass ein freiheitlich demokratischer Rechtsstaat wie Deutschland beides von ihr nicht verlangen wird. 

5. Herr M. lebt seit über einem Jahr mit einer Aufenthaltsgestattung in Deutschland; er sagt, er stamme aus dem Irak und werde dort wegen seines christlichen Glaubens verfolgt. Die Ausländerbehörde hat jetzt seinen Antrag auf die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis abgelehnt, da das BAMF mitgeteilt habe, dass der Name, den Herr M. bei der Asylantragstellung angegeben habe, erwiesenermaßen falsch sei.

6. Die Geschwister C. und S., die 19 und 17 Jahre alt sind, kommen in die Beratung. Sie leben schon 5 Jahre in Deutschland, haben beide einen Hautschulabschluss und möchten wissen, ob sie mit ihrer Duldung hier eine schulische Ausbildung zum Krankenpflegehelfer bzw. zum Berufskraftfahrer machen dürfen. Sie seien staatenlose Kurden aus Syrien. Dort seien sie ihres Wissens nach nirgendwo angemeldet gewesen; von Syrien aus sind sie dann zunächst in den Libanon gegangen und erst 2 Jahre später nach Deutschland gelangt  Ihr Vater habe in der Vergangenheit nicht arbeiten dürfen, weil er der Ausländerbehörde nicht sagen wollte, aus welchem Ort in Syrien sie stammten und wie seine Eltern heißen. Er hatte zuviel Angst gehabt, dass seine Kinder vielleicht nicht in Deutschland bleiben könnten. Zum Glück habe der Sachbearbeiter sie selbst noch nicht gefragt, wo sie in Syrien gelebt hätten und wie ihre Großeltern heißen.        
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